
130

Das planloſe Almoſengeben der Privatwohltätigkeit iſt mit allen du⸗
läſſigen Mitteln U bekämpfen, wei nicht  8 ſo ſchädlich wirkt als die Unter
ſtützung Unwürdiger

Die iſt mn einer ſolchen Weiſe 3u gewähren, daß ſie nicht ent—
würdigend und deprimierend wirkt, ſondern C8 muß dabei geſucht werden, den
Heruntergekommenen 3u eben, den Unglücklichen aufzurichten und ihm mög
lichſt wieder Jur Selbſtändigkeit u verhelfen.

1e E  . der von ott die notwendigen Geiſtes— und Körper—
kräfte erhalten hat, dieſelben zur Arbeit benütze für ich ud für andere,
das iſt die — Pflicht des en  en Kann EL das nicht leiſten, würde
& ohne die Anderer zu Grunde gehen, dann iſt eS Liebespflicht
der Vermögenden, ſeinem Unvermögen abzuhelfen, ſeine Tätigkeit u
unterſtützen oder 3u erſetzen. So ſollen Reiche und Arme wie Kinder
eines Vaters (ben und einander helfen un dem Streben nach ewigen,den himmliſchen Gütern.

St Florian. Prof Aſenſtorfer
(Beichtſiegel.) Ein Advokat legt einem ihm bekannten

Geiſtlichen folgenden Fall vor Vor einiger Zeit Qr eine ewiſſe
Anna, die In Hhrem Teſtamente all ihr Vermögen einem Bauer ver
machte, bei dem ſie längere Zeit indurch liebevolle Pflege fand. Ihre
Verwandten hat ſie Im Teſtamente übergangen. Nun fechten die Ver⸗
wandten das Teſtament an nd agen, die Anna ſei ſchwachſinnig
geweſen nd unfähig, ein Teſtament zu machen. Der Bauer aber,
der Erbe, ſagt „Die Anna iſt nicht ſchwachſinnig geweſen,
ſie iſt 10 doch oft zur Beichte und zur heiligen Kommunion
Sie dürfen nNUlL ihren Beichtvater, den hochwürdigen errn Pfarrer
fragen!“ 5VO habe die Gültigkeit des Teſtamentes vertreten“,
ſagt der Advokat, „und bin nun Im Zweifel, ob ich den errn Pfarrer
als Zeugen vorladen ſoll oder nicht Es ware mir zuwider, bu
vor Gericht die Ausſage Unter erufung auf das Beichtſiegel ver
weigern würde. Was würden Sie tun?“ fragt CETL den Geiſtlichen.
Der antwortet nach kurzem Zögern: 5V würde vor Gericht jede
Antwor verweigern, die ſich auf die Beichte bezieht.“

Hat der Geiſtliche mit ſeiner Anſicht Le
Nach CL 60 IIOT III 1693 igillum Sacramentalé

generatim Omnia cComprehendit 11 COnfessione manifestata, Juorun
revelatio ederet VN Odium Sacramenti t poenitentis.
Alſo dürfte der Prieſter nie offenbaren die gebeichteten Sünden, auch
nicht die Umſtände der Sünde, auch nicht ihre Urſachen, auch nicht
die auferlegte Buße, 10 nicht einmal natürliche Veranlagungen zum
Beiſpiel Skrupuloſität oder natürliche Gebrechen des Pönitenten, die
dem rieſter nUUL Aus der Beicht ekannt ſind Das Faktum der
Beicht, die Tatſache, daß enn öniten bei einem beſtimmten
Prieſter die Beichte abgelegt hat, kann doch nicht Unter das Beicht⸗
geheimnis allen; on dürfte der Beichtvater zur öſterlichen Zeit
auch keine Beichtzetteln ausſtellen. Nur dann dürfte der Prieſter nicht
einmal dies Faktum der bei ihm abgelegten Beichte beſtätigen,
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Aus dieſer Beſtätigung auf Sünde, die der Pönitent gebeichtet
hat, geſchloſſen werden önnte. Das iſt aber unſerem Fall nicht

befürchten. Da oll nicht auf beſtimmte Sünden, ſondern NUL auf
die Intelligenz der verſtorbenen Pönitentin geſchloſſen werden.

Wie aber, der Richter den Pfarrer direkt fragen würde
„Was Aben Sie für Ern Urteil ber die Anna gewonnen?

Halten Sie dieſelbe für ni oder für zurechnungsfähig?“
Der farrer ſoll alſo ezeugen ob eh die Anna auf Grund

ihres Sündenbekenntniſſes für ähig gehalten habe Sünden zu begehen
ind für osge prochen zu werden

könnte wohl auch die Frage ohne irgend ern Geheimnis
3u verletzen mit 77 beantworten eil EL ihr 10 auch die heilige
Kommunion rlaubt hat Dieſe Erlaubnis hätte E aber nle gegeben

bU ſie wegen Schwachſinnes nicht 0 1os prechen önnen
Eine derartige Ausſage würde alſo das Beichtſiege nicht brechen

würde auch der verſtorbenen Pönitentin kein Schade ſein Der früher
erwähnte Geiſtliche ſagt aber EL würde vor Gericht nichts ausſagen
Oas ſich auf die Beichte bezieht Für leſe eine ſtrenge Anſicht önnte
Cl en den Grund anführen daß ene bejahende Ausſage des

odium Sacrament! (Cedere“ könntePfarrers vielleicht indirekt
mſofern nämlich als die Gegenpartei die die Gültigkeit des L  U
mente beſtreitet, vielleicht infolge der Ausſage des Pfarrers den
Prozeß verlieren könnte.

Sie önnte vielleicht ſagen: „O, der Pfarrer chon vor
Gericht das Beichtgeheimnis nicht hält, dann gehe ich nicht mehr
beichten.“ Solche ungerechte und 0  0  E Bemerkungen über das
Beichtinſtitut önnte vielleicht nachträglich bren

Wären aber derartige Bemerkungen nicht 3u befürchten, dann
önnte der Pfarrer tuta (Conscientia ſeine Ausſage machen

Könnte aber der Geiſtliche zur Ausſage vom Richter gezwungen
werden? Nein. Denn eS ihn 151 der Strafprozeß⸗Ordnung
vom Mai 1873, dem eS El Was Geiſtlichen (in der
Beicht) oder on Unter dem Siegel geiſtlicher Amtsverſchwiegenheit
anvertraut wird iſt unverletzliches Amtsgeheimnis und kann EL dar⸗
über nicht vernommen werden Petrus Dolzer

VI (Kom munion an Kranke, die nicht mehr
tern un ꝗ weiten dieſer Zeitſchrift für das verfloſſene
ahr finden ſich Seite 361 zwer Paſtoralfälle beſprochen denen das
Decretum de COinfirmis IIOII EIUNIIS AN zur praktiſchen
Anwendung kommt. Die Löſung des Tſten iſt wohl ohne
Zweifel richtig, anders ſcheint eS beim weiten ſein Auf dieſen
iſt das genannte Dekret nach unſerer Meinung nULlL Unter ener
beſtimmten Einſchränkung richtig angewendet. Der Fall iſt kurz dieſer:
der Kooperator Commodus wurde 3u memi Kranken gerufen, den EU
jedo nicht mehr verſehen kann, reicht die heilige Kommunion
kränklichen Nachbarin, die öfter devotionis kommuniziert, obwohl


